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INTERVIEW

Um 1900 bekämpften Regierung, 
Justizbehörden und Polizei 
gemeinsam die Prostitution, ein 
„Übel“, das fast ausschließlich in der 
immigrierten Bevölkerung verortet 
wurde. Ab 1913 wurde Prostitution 
zu einem Ausweisungsgrund - waren 
Frauen mit Geschlechtskrankheiten 
infiziert, wurden sie inhaftiert. 
Die woxx sprach mit Heike Mauer, 
die zum Thema Migration und 
Prostitution forscht. 

woxx: Großstadt, Bevölkerungs-
wachstum, industrielle Revolution, 
Existenznot der Arbeiter, aufkom-
mende Konsummärkte - das alles 
sind Faktoren, die eine Zunahme der 
Prostitution im 19. Jahrhundert be-
wirkt haben. Ist diese Entwicklung 
auch in Luxemburg festzustellen, an-
ders gefragt: Kamen mit den Schmelz-
arbeitern auch die Prostituierten?

Heike Mauer: Man kann auf jeden 
Fall sagen, dass die Regierung, die 
Justizbehörden und die Polizei diese 
Erklärungsmuster stark gemacht ha-
ben. Insgesamt lässt sich beobach-
ten, dass die Prostitution um 1900 
und den Jahren danach vor allem im 
Minettbassin und in der Hauptstadt 
- einschließlich Hollerich und Bon-
neweg, die damals noch nicht einge-
meindet waren - problematisiert wur-
de. Für die ländlichen Regionen des 
Nordens habe ich bis jetzt kaum Hin-
weise gefunden, dass die Prostitution 
oder das, was damals auch eng mit 
der Prostitution zusammenhing - die 
Konkubinate bzw. das uneheliche Zu-
sammenleben - als Problem von den 
Behörden benannt worden wäre. Das 
sagt viel über die damalige Problem-
wahrnehmung aus, aber wenig dar-
über, was sich tatsächlich abgespielt 
hat. Diese Wahrnehmung hing klar 
mit der Industrialisierung, der Ver-
städterung, mit dem Zuzug von aus-

ländischen Arbeitern und eben auch 
von Frauen zusammen. Die Pros- 
titution wird vor allem als Problem 
der mobilen ärmeren Schichten be-
trachtet. Dabei standen die Frauen als 
Verdächtige im Fokus.

Wurde die Prostitution nur mit der 
Immigration in Verbindung gebracht?  
Immerhin gab es um diese Zeit auch 
viele Luxemburger Frauen, die ins 
Ausland gingen, um als Dienstmädg-
de zu arbeiten, aber nicht selten in 
der Prostitution endeten?

Das ist die andere Seite dieser Prob-
lemwahrnehmung. Meine Quellen 
- es sind hauptsächlich Polizeiberich-
te, Dossiers der Fremdenpolizei und 
Justizdokumente -, beziehen sich sehr 
stark auf den Zuzug von Ausländerin-
nen. Im Deutschen Reich war das Zu-
sammenleben unverheirateter Paare 
verboten, weswegen in diesen Quel-
len auch häufig unterstellt wird, dass 
die Frauen bewusst nach Luxemburg 
ziehen, um in diesen „zweifelhaften 
Verbindungen“ leben zu können. Es 
sind also Aspekte, die damals sehr 
stark mit der Ausländergesetzgebung 
verknüpft wurden. Seit Juli 1913 er-
möglichte das Gesetz über die Frem-

denpolizei explizit die Abschiebung 
eines Ausländers der „die Prositution 
ausübt oder irgendwie erleichtert“. 
Das Zusammenleben in Konkubina-
ten war formal weiterhin erlaubt. 
Die Übergänge stellen sich allerdings 
fließend dar: In vielen Polizeiberich-
ten findet sich die Unterstellung, dass 
sich die Frauen, die in sogenannten 
wilden Ehen lebten, für den Lebens-
unterhalt des Paares prostituierten. 

Sie haben die Quellenlage er-
wähnt  - ist es schwierig, Forschung 
zu dem Thema zu betreiben, das ja 
auch eng mit der Sozialgeschichte 
zusammenhängt?

Ich bin ursprünglich keine Historike-
rin, sondern Politologin und Gender-
forscherin.  Und meine Hauptquellen 
sind tatsächlich die Dossiers der Poli-
ce des étrangers. In denen geht es nur 
um die Ausländerinnen, das ist klar. 
Aber es gibt auch andere Quellen, wie 
die Presse oder die Korrespondenz 
zwischen den Polizeibehörden und 
der Staatsanwaltschaft und den Justiz-
behörden. Auch hier findet sich dieser 
Diskurs, dass Prostitution hauptsäch-
lich als eingeschlepptes Phänomen 
zu verstehen sei - nach dem Motto: 

Wenn die Ausländerinnen weg wä-
ren, dann würde auch das Problem 
weitgehend verschwinden. Diese 
Quellen bestätigen also die Vermu-
tung, dass Prostitution damals weit-
gehend als ausländisches Phänomen 
wahrgenommen wurde.

Das heißt, die Repression ging eigent-
lich erst 1913 an?

Da ich derzeit noch mitten im For-
schungsprozess stehe und als erstes 
Ausweisungen untersucht habe, die 
die Zeit ab 1913 betreffen und zuvor 
die Gesetzeslage anders war, muß 
die vorherige Ausweisungspraxis erst 
noch konkret erforscht werden. In der 
erwähnten Korrespondenz der Polizei-
behörden gibt es jedoch auch schon 
für die Zeit vor 1913 Quellenmaterial, 
das auf dem gleichen Diskurs bezüg-
lich der Ausländerinnen beruht: Sie 
arbeiteten als Kellnerinnen in verlot-
terten Schenken, um Gäste anzulo-
cken, denen sie dann ihre eigentli-
chen Dienste offerierten. Auch in den 
Parlamentsdebatten, etwa in den Dis-
kussionen um das Wirtshausgesetz 
von 1908, finden sich Aussagen, die 
Ausländerinnen verdächtigen - wie 
weit das aber tatsächlich vor 1913 zu 
Ausweisungen geführt hat, ist noch 
unklar.

Galten für immigrierte Familien da-
mals die gleichen Rechte wie für 
Luxemburger?

In meinen Quellen gibt es Belege, 
dass sich immigrierte Frauen bei den 
Gemeinden um Armenunterstützung 
bemühten und ihnen diese auch ge-
währt wurde. Zugleich wurde den 
Ausländern unterstellt, die luxem-
burgischen Systeme der sozialen Si-
cherung gezielt auszunutzen, etwa 
die Krankenkassen und die Fürsor-
geeinrichtungen. Ob die gewährte 
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Unterstützung die Lebenshaltungs-
kosten tatsächlich gedeckt hat, kann 
ich nicht sagen. Insgesamt zeigen die 
Quellen, dass diese Bevölkerungs-
gruppe unglaublich mobil war. Es 
ist für mich überraschend - anhand 
der Anmeldebögen lässt es sich fest-
stellen -, wie oft diese Frauen, haupt-
sächlich aus dem Deutschen Reich 
stammend, sowie einige Italienerin-
nen, Belgierinnen und Französinnen, 
innerhalb des Landes, aber auch in 
der heutigen Grenzregion umgezogen 
sind und den Arbeitsplatz gewechselt 
haben. Die Frauen waren oft in prekä-
ren Arbeitsverhältnissen beschäftigt 
und besaßen kein Vermögen. Da es 
sich also um eine sehr mobile Bevöl-
kerungsgruppe in sehr instabilen Ver-
hältnissen handelte, kann man wohl 
kaum von klassischen Familienver-
hältnissen reden. Viele Frauen waren 
noch unter 20, sehr viele ledig. Ich 
glaube, dass diese Gruppe auch des-
wegen als so suspekt erschien, weil 
sie eben nicht die stabile Eingebun-
denheit in Familie, Haus etc. aufwies, 
sondern aus Menschen bestand, die 
irgendwo zur Untermiete wohnten. 

Die italienische Immigration spiel-
te hier also nur eine untergeordnete 
Rolle?

Es wurde von seiten der Polizeibehör-
den zwar immer das Ressentiment ge-
schürt, dass die italienischen Schen-
ken die schlimmsten seien, aber ein 
Verzeichnis der 1913 in Esch regis-
trierten Kombinate weist ein große 
Mehrheit deutscher Frauen aus. Be-
reits Denis Scuto hat betont, dass die 
deutschen Migranten zur damaligen 
Zeit die mit Abstand größte Gruppe 
bildeten.

Was hatte diese Migration zur 
Ursache?

Da muss ich passen. Stefan Leiner, 
der über Migration und Urbanisierung 
geforscht hat, ist der Auffassung, dass 
die Grenzmigration hier im Erzbecken 
schon damals als Binnenmigrations-
Phänomen zu verstehen sei: Außer 
darin, dass Landesgrenzen überschrit-
ten wurden, habe sich diese Migra-
tion nicht sonderlich von jener un-
terschieden, die auch innerhalb des 
Deutschen Reiches stattfand. Deswe-
gen ist schwer zu entscheiden, ob es 
sich hier um Menschen handelt, die 
aufgrund bewusster Entscheidung ins 
Ausland gingen. 

Die Entwicklung der Stahlindustrie, 
und mit ihr die Wirtschaftsimmig-
ration, kommen also als Ursache 
der Einwanderung deutscher Frauen 
nicht in Betracht?

Teilweise führten die Frauen, wenn 
sie sich gegen ihre Ausweisung wehr-
ten, wirtschaftliche Gründe an - es 
gebe in Deutschland keine Beschäfti-
gung und deshalb wollten sie in Lu-
xemburg bleiben. Wobei ich jedoch 
bisher festgestellt habe, dass nur we-
nige dieser ausgewiesenen Frauen in 
Fabriken arbeiteten. Sie waren haupt-
sächlich als Dienstmägde oder Kell-
nerinnen beschäftigt. Teilweise auch 
ohne Lohn, so dass der Verdacht der 
Prostitution nahelag. Deshalb regle-
mentierten damals einige Kommunen 
das Kellnerinnen-Gewerbe, indem 
beispielsweise ein Mindestalter und 
der Nachweis eines untadeligen Le-
benswandels vorgeschrieben wurde. 
Sicherlich wirkte die Industrie mit ih-
rem soziokulturellen Impakt, darunter 
nicht zuletzt den Gaststätten, wie ein 
Pull-Faktor für eine Migration, jedoch 
waren die von mir untersuchten Frau-
en weder direkt in den Metall- und 
Erzwerken noch in den Handschuhfa-
briken, die überwiegend eine weibli-
che Berufsdomäne darstellten, enga-

giert. Nicht wenige Frauen gaben bei 
ihrer Anmeldung in Luxemburg kein 
Berufsfeld an.

Wurden solche Schenken polizeilich 
kontrolliert, und gab es auch eine 
Straßenprostitution?

Die Straßenprostitution scheint keine 
große Rolle gespielt zu haben. Es hieß 
zwar gelegentlich, die Frauen suchten 
sich ihre Kundschaft auf der Straße, 
trotzdem hatten sie dann ein Zinmmer 
in einer der Schenken gemietet, wes-
wegen die Problematisierung letztlich 
immer diese billigen Schenken im 
Blick hatte. Ich glaube, das Ganze war 
auch für die Wirte ein gutes Geschäft, 
denn der Wohnraum war knapp und 
die Leute waren auf dieses Arrange-
ment angewiesen. Aus dem Umfang 
der Untervermietung sieht man ja 
auch, dass eigentlich Wohnungsnot 
herrschte und die Menschen in Kauf 
nehmen mussten, mit vielen anderen 
in beengten Verhältnissen zu leben.

Welche Rolle kam den Schankwirten 
zu?

Aus den Polizeiquellen geht zunächst 
hervor, dass die Frauen in den Knei-
pen dafür sorgen sollten, dass die Be-
sucher teure Getränke konsumierten. 
Die Kneipen mussten um Kundschaft 
werben, da die Wirtshausdichte ext-
rem hoch war und es immer wieder 
politische Versuche gab, die Anzahl 
der Kneipen zu begrenzen. Der Kon-
kurrenzdruck zwischen den Wirten 
war entsprechend hoch; die „Kellne-
rinnenbedienung“ stellte wohl einen 
unverzichtbaren Teil des Wettbewerbs 
dar. Jedoch ist festzustellen, dass sich 
die Situation für die ausländischen 
Betreiber von Gaststätten verschlech-
terte. Ab 1908 musste eine 5-jährige 
Residenz im Großherzogtum nachge-
wiesen werden, um überhaupt eine 
Kneipe eröffnen oder übernehmen 
zu dürfen. Abgesehen davon, dass 
gewisse Eröffnungssteuern neben 
den normalen Einnahmesteuern ge-
zahlt werden mußten. Die Wirte hat-
ten insgesamt eine sehr ambivalente 
Position inne: Einerseits waren sie im 
Wirteverband organisiert, der etwa 
Petitionen gegen die allzu starke Be-
steuerung der Wirtschaften einreich-

Prominente Frauen darunter Aline Mayrisch, 
deren Tante, Madame Xavier de Saint-Hubert und 

die Tochter des ehemaligen Staatspräsidenten 
Thilges, Madame Joseph Thilges haben 

die Unterschriftenliste der Petition  
des katholischen Frauenbundes unterzeichnet.
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INTERVIEW

Avis au public

L’Agence pour le développement de l’emploi annonce au public le déménagement 
des services suivants à l’adresse  
1, bvd Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette ainsi que la fermeture des services 
pour cause de déménagement durant les périodes suivantes :

Service informatique situé 
10, rue Bender L-1229 Luxembourg 
(fermeture du 14 au 18 juin 2012 inclus)

Service Maintien de l’Emploi situé à l’Annexe 
1, rue Bender L-1229 Luxembourg 
(fermeture du 15 au 19 juin 2012 inclus)

Service des Salariés Handicapés situé à la Galerie Kons 
24-26, place de la Gare L-1616 Luxembourg 
(fermeture du 18 juin 2012 au 20 juin 2012 inclus)

Cellule Initiatives sociales située 
10, rue Bender L-1229 Luxembourg 
(fermeture du 18 juin 2012 au 20 juin 2012 inclus)

Service Chômage (Back-office) situé à l’Annexe 
1, rue Bender L-1229 Luxembourg 
(fermeture du 19 juin 2012 au 21 juin 2012 inclus)

Agence de l’ADEM  située  
21, rue Pasteur L-4216 Esch-sur-Alzette 
(fermeture du 20 juin au 22 juin 2012 inclus)

Annexe de l’Agence de l’ADEM située 
6A, avenue des Hauts-Fourneaux L-4362 Esch-sur-Alzette 
(fermeture du 21 juin 2012 au 25 juin 2012 inclus)

Les numéros de téléphone resteront inchangés.

Avenue des Hauts Fourneaux

ADEM

1, bld Porte de France

te. Das heißt, die Wirte wurden als 
Steuerzahler und als wichtige Wähler-
gruppe auf kommunaler Ebene wahr-
genommen. Zum Teil saßen sie im 
Stadtrat, wo sie die Reglementierung 
der Gaststätten beeinflussen konn-
ten. Andererseits wurde gerade gegen 
die italienischen Schankwirtschaften 
im Minettbassin oder die deutschen 
Kneipen in der Bahnhofsgegend der 
Hauptstadt mobil gemacht: Dort, so 

hieß es allgemein, herrschten schlim-
me Zustände. 

Verfügten die Frauen, die in den 
Wirtshäusern untergekommen wa-
ren, über Netzwerke irgendwelcher 
Art?

Teilweise ... Es gibt Hinweise, dass 
Frauen zum Teil die immer gleichen 
Lokale aufsuchten, das spricht für 

das Vorhandensein netzwerkartiger 
Verbindungen. Es waren auch stets 
dieselben Kneipen, die von den Po-
lizeibehörden als besonders proble-
matisch genannt wurden und im Ver-
dacht standen, in Wahrheit Bordelle 
zu sein. Dennoch ist nicht ganz trans-
parent, wie die Stellensuche kon-
kret ablief. Für das luxemburgische 
Dienstpersonal, das zur damaligen 
Zeit nach Frankreich ging, existierte 
bereits der Zitha-Verein für die christ-
lichen Dienstmädchen. Er vermittelte 
Dienststellen an Luxemburger Mäd-
chen sowohl im Ausland als auch 
innerhalb Luxemburgs und wollte ein 
Gegengewicht zu den unseriösen Stel-
lenvermittlungsbüros bilden.

Wie haben sich Kirche, Frauenorga-
nisationen oder sozialistische Par-
teien in dem gängigen Diskurs zur 
Prostitution, der von den Ordnungs-
kräften verstärkt wurde, positioniert?

Gegen die sogenannten Animierknei-
pen gab es verschiedene Kampagnen 
aus der Zivilgesellschaft. Zum Beispiel 
initiierte 1912 der Katholische Frauen-
verein eine Petition gegen das Unwe-
sen der Animierkneipen in Luxem-
burg, die von ungefähr 3.000 Frauen 
unterschrieben wurde. Der Zeitpunkt 
ist bemerkenswert, denn erst ein paar 
Jahre zuvor hatte der Verein für die 
Interessen der Frau erklärt, dass es 
für die Einführung des Frauenwahl-
rechts noch zu früh sei. Eine solche 
Petition an die Abgeordnetenkam-
mer stellt dagegen im engeren Sinne 
schon eine politische Betätigung dar. 
Ich habe diese Petitionslisten noch 
nicht en detail ausgewertet, aber die 
Frauen, die unterschrieben haben, 
waren durchaus einflussreich. Auch 
der Verein gegen den Mißbrauch der 
geistigen Getränke, ein luxemburgi-
scher antialkoholischer Verein, Teil 
der Mäßigkeitsbewegung, lancierte 
in seinem Vereinsheftchen Kampag-
nen gegen die Animierkneipen. Dort 
wurde auch vor Geschlechtskrank-
heiten gewarnt und die Gefahr der 
Kneipenbesuche für das Glück der 
Familie beschworen. Dieser Verein 
war sehr stark katholisch dominiert, 
obwohl man sich nicht ständig auf 
die Religion berief. Als 1919 das Frau-
enwahlrecht in Luxemburg eingeführt 
wurde, gelang bei den ersten Parla-
mentswahlen der Lehrerin Marguerite 
Thomas-Clement auf der sozialdemo-
kratischen Liste im Wahlbezirk Zent-
rum der Durchbruch. Sie vertrat eher 
den Viktimisierungsdiskurs, also den 
Standpunkt, dass Prostituierte nicht 
moralisch verkommen seien, sondern 
als Opfer des Wohlstandsgefälles an-
zusehen seien, das sie für die Verlo-
ckungen des Wohlstandes, mit dem 
sie von Männern angelockt werden, 
anfällig machte. In der luxemburgi-

schen Zeitungslandschaft wurden die 
schlimmen Zuständen in den Ani-
mierkneipen beschrieben, und aus 
den Quellen wird ersichtlich, dass die 
Behörden durchaus auf derartige Be-
richte reagierten, indem sie von den 
betreffenden Polizeidistrikten genaues 
Zahlenmaterial anforderten.

Sah das Gesetz von 1913 auch Geld-
bußen bzw. Freiheitsentzug gegen 
Prostituierte vor?

Wenn bei Frauen Geschlechtskrank-
heiten nachgewiesen wurden - die 
Untersuchung geschah auch zwangs-
weise -, lag das Strafmaß bei sechs 
Monaten Freiheitsentzug. Für den 
Straftatbestand der Prostitution habe 
ich dagegen nur relativ wenige Ver-
urteilungen gefunden. Das kann da-
ran liegen, dass diese schwer nach-
weisbar war. Die Behörden klagten 
damals zwar immer wieder darüber, 
dass man der Freier nicht richtig hab-
haft werden könne - doch zugleich 
entschuldigte die Staatsanwaltschaft 
die Männer: Ein Mann gerate norma-
lerweise nur in einem Moment der 
Pflichtvergesessenheit in so ein Mi-
lieu hinein - kein Mann wolle seine 
Familie dieser Schande aussetzen.  
Insofern ist das Ganze sehr ambi-
valent. Ab 1913 konnten die Frau-
en dann wegen Prostitution ausge-
wiesen werden. In den Quellen ist 
eine Auseinandersetzung zwischen 
der Polizei und den Justizbehörden 
nachzulesen, in dem Sinne, dass die 
Staatsanwaltschaft lange eine eher li-
beralere Position einnahm, indem sie 
argumentierte, dass man Beschuldigte 
nur dann ausweisen könne, wenn sie 
auch wirklich rechtskräftig verurteilt 
waren - hierzu aber reiche der Tatbe-
stand der wilden Ehe nicht aus. Da 
war die Polizei zum Teil rigoroser: Es 
finden sich in den Ausländerdossiers 
ab 1914 - also kurz nach dem Ein-
marsch der deutschen Truppen - viele 
Polizeiprotokolle, die gewisse Frauen 
der Prostitution bezichtigten, da sie in 
einer schlecht beleumdeten Schenke 
arbeiteten und gut gekleidet seien. 
Diese Frauen wurden auf Verdacht 
ausgewiesen. Vorher war diese Art 
der Ausweisung auf Verdacht nicht 
möglich. Es ist interessant, wie die 
Polizeibehörden hier argumentierten. 
Manchmal sind es nur ganz dünne 
Akten, auf die ich mich hier beziehen 
kann, eine Anmeldeerklärung, ein 
Polizeidossier und dann die Auswei-
sungsverfügung. Manchmal sind die 
Akten aber auch sehr umfangreich, 
je nachdem, wie weit der Zeitpunkt 
der ersten Anmeldung in Luxemburg 
zurücklag und was alles in der Zwi-
schenzeit noch passierte. Einige Frau-
en hatten Glück, heirateten einen Lu-
xemburger und wurden eingebürgert 
und konnten bleiben. 
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Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 13/07/2012 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : Administration des 
bâtiments publics, 10, rue du Saint-
Esprit, L-1475 Luxembourg

Intitulé : Domaine de l’Etat à Schoenfels 
- création d’un atelier thérapeutique au 
Centre d’accueil Mamerdall - 2 soumis-
sions séparées :  
1. travaux d’installations sanitaires   
2. travaux d’installations de chauffage et 
ventilation

Description : 
1. travaux d’installations sanitaires 
- 	 475 m réseaux d’évacuations 
- 	 1.100 m réseaux d’alimentations 
- 	 49 appareils sanitaires avec 

accessoires 

2. travaux d’installations de chauffage et 
ventilation 
- 	 1 réseau de chauffage (puissance 

calorifique 66 kW) 
- 	 60 radiateurs 
- 	 Tuyauterie : +- 750 m 
- 	 2 groupes de ventilation débit total 

+- 5.000 m3/h 
- 	 Régulation GTC 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est de 
60 jours ouvrables à débuter au courant 
du 2e semestre 2012, pour chaque corps 
de métier séparément. 

Conditions de participation : 
1. travaux d’installations sanitaires  
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné requis pour 
participer à la soumission : 15 per-
sonnes (sur chantier minimum 4 per-
sonnes) 
Chiffre d’affaires annuel minimum dans 
le métier concerné requis :  
EUR 1.000.000.- 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 5 références 

2. travaux d’installations de chauffage et 
ventilation  
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné requis pour 
participer à la soumission : 15 per-
sonnes (sur chantier minimum 6 per-
sonnes) 

Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné requis : 
EUR 1.000.000.- 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 5 références

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Les intéressés sont tenus d›introduire 
leur candidature écrite au minimum 
24 heures avant de retirer le dossier de 
soumission à  
l’Administration des bâtiments publics,  
« Soumissions »  
Boîte Postale 112  
L-2011 Luxembourg  
Télécopieur: 46 19 19-555 

Les plans, cahiers de charges et bor- 
dereaux de soumission sont à la 
disposition des candidats, à titre gratuit 
du jeudi 14 juin 2012 au vendredi 
6 juillet 2012. 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau
Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription « Sou-
mission pour les travaux de ... à exé- 
cuter dans l’intérêt du Domaine de 
l’Etat à Schoenfels - création d’un 
atelier thérapeutique » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 1200831 
sur www.marches-publics.lu :   
11/06/2012

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures  
Claude Wiseler

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 12/07/2012 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : Administration des 
bâtiments publics, 10, rue du Saint-
Esprit, L-1475 Luxembourg

Intitulé : Domaine de l’Etat à Schoenfels 
- création d’un atelier thérapeutique au 
Centre d’accueil Mamerdall - travaux 
d’installations électriques basse tension

Description : 
- 	 1 tableau principal  
- 	 3 tableaux secondaires  
- 	 180 m de chemins à câbles  
- 	 350 appareillages électriques  
- 	 240 luminaires / 7.500 m de câblage  
- 	 40 prises informatiques / 1.500 m de 

câblage  
- 	 100 luminaires de secours  
- 	 1 central téléphonique  
- 	 1 central de détection incendie   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
60 jours ouvrables à débuter au courant 
du 2e semestre 2012

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel 
occupé dans le métier concerné requis 
pour participer à la soumission : 
25 personnes (sur chantier minimum 
4 personnes)  Chiffre d’affaires annuel 
minimum dans le métier concerné 
requis : EUR 2’300’000.-   
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 5 références

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Les intéressés sont tenus d’introduire 
leur candidature écrite au minimum 
24 heures avant de retirer le dossier 
de soumission à  l’Administration des 
bâtiments publics,   
« Soumissions”   
Boîte Postale 112   
L-2011 Luxembourg   
Télécopieur: 46 19 19-555

Les plans, cahiers de charges et borde-
reaux de soumission sont à la dispo-
sition des candidats, à titre gratuit du 
jeudi 14 juin 2012 au jeudi 5 juillet 2012. 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau
Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription « Sou-
mission pour les travaux d’installations 
électriques à exécuter dans l’intérêt du 
Domaine de l’Etat à Schoenfels - créa-
tion d’un atelier thérapeutique » sont à 
remettre à l’adresse prévue pour l’ou-
verture de la soumission conformément 
à la législation et à la réglementation 
sur les marchés publics avant les date 
et heure fixées pour l’ouverture

Date de publication de l’avis 1200830 
sur www.marches-publics.lu :   
11/06/2012

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Claude Wiseler  

Hing die Tatsache, dass die Auswei-
sungen der Frauen um 1914 zunah-
men,  auch mit dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs zusammen?

Der Krieg, und die Anwesenheit des 
deutschen Militärs hat wie ein Brenn-
glas bereits existierende Tendenzen 
verstärkt. Vielleicht kamen tatsächlich 
mehr Frauen, die wussten, wo das 
Militär stationiert war und die ihm 
hinterherreisten. Die Überzeugung, 
dass die Ausländerinnen nach Luxem-
burg kommen, um hier ein „leichtes 
Leben“ zu führen, ist jedoch schon 
1908 vorhanden, und darauf bauen 
alle weiteren Entwicklungen auf. Es 
kann auch sein, dass das Gesetz über 
die Fremdenpolizei von 1913, in dem 
die Prostitution prominent wurde, 
einen Schub provoziert hat. Vorher 
gab es nur die Umschreibung, dass 
jemand, der die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung gefährdete, ausgewie-
sen werden konnte; darunter ließ sich 
auch die Prostitution subsumieren. 
Denn die Prostitution an sich war in 
Luxemburg die ganze Zeit über verbo-
ten. Es gab, anders als im Deutschen 
Reich, kein System der Sittenkontrol-
le, in dem Prostituierte bei der Polizei 
(zwangs-)registriert wurden. Insofern 
war das Verbot schon da - nur die 
Handhabe war schwierig.

Welches Ergebnis Ihrer Forschun-
gen hat Sie persönlich am meisten 
erstaunt?

Ich war nicht darauf gefasst, so viele 
persönliche Dokumente - Briefe, aber 
auch Anwalts-Korrespondenz – zu fin-
den von Frauen, die wegen des Ver-
dachts der Prostitution ausgewiesen 
wurden Es gibt zahlreiche Widersprü-
che und Eingaben, in denen Frauen 
gegen ihr Schicksal protestieren: Ich 
habe mir nichts zuschulden kommen 
lassen, was ist der Grund der Bestra-
fung usw. Viele schreiben aus dem 
Gefängnis und fordern vor der Aus-
weisung noch einen Tag Zeit, um ihre 
Koffer zu packen. Diese persönlichen 
Zeugnisse in den Akten der Fremden-
polizei - das hat mich überrascht. Und 
die Petition mit den 3.000 Unterschrif-
ten luxemburgischer Frauen gegen die 
„Animierkneipen“. Es ist noch nicht 
ganz klar, was diese Petition letzlich 
bewirkt hat. Es gibt Zeitungsartikel, 
die kritisieren, dass die Regierung 
nichts unternommen habe, trotz der 
großen Zahl der Unterschriften. 

AVIS


